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I. ��Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß  
§ 124a Satz 1 Nr. 2 AktG1

Zum Tagesordnungspunkt 1 (Vorlage des festgestellten Jahresab-

schlusses der MAN SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 

31. Dezember 2010 nebst Lagebericht der MAN SE und Konzernla-

gebericht für das Geschäftsjahr 2010 einschließlich des erläuternden 

Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB  

sowie des Berichts des Aufsichtsrats) erfolgt keine Beschlussfas-

sung, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- 

und Konzernabschluss gemäß § 172 Satz 1 AktG am 18. März 2011 

gebilligt und damit festgestellt hat. Ein Beschluss des Vorstands 

und des Aufsichtsrats im Sinne des § 173 Abs. 1 Satz 1  AktG, die  

Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu über-

lassen, wurde nicht gefasst. Da der Aufsichtsrat die Abschlüsse ge-

billigt hat, greift auch nicht der Sonderfall des § 173 Abs. 1 Satz 1  

2. Alternative, Satz 2 AktG, in dem die Hauptversammlung mangels 

Billigung der Abschlüsse durch den Aufsichtsrat für deren Feststellung 

zuständig ist. Gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 AktG nimmt die Hauptver-

sammlung deshalb den festgestellten Jahres- und Konzernabschluss 

nebst Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 

2010 lediglich entgegen.

Gemäß § 171 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 AktG hat der Aufsichts-

rat der Hauptversammlung schriftlich über das Ergebnis seiner  

Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses, des Lageberichts und 

des Konzernlageberichts sowie des Vorschlags für die Verwendung 

des Bilanzgewinns zu berichten. Der Bericht ist zudem ein Rechen-

schaftsbericht des Aufsichtsrats über seine eigene Tätigkeit. Eine 

Beschlussfassung der Hauptversammlung über den Bericht des  

Aufsichtsrats ist gesetzlich nicht vorgesehen.

II. ��Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 
gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu 

den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO, § 50  

Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG.  

Die nachstehenden Ausführungen dienen einer weiteren Erläute- 

rung dieser Bestimmungen.

1. �Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer 
Minderheit gemäß Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 
SEAG, § 122 Abs. 2 AktG 

Gemäß Art. 56 Satz 3 SE-VO i.V.m. § 50 Abs. 2 SEAG ist für Er-

gänzungsanträge der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft 

(SE) ein Quorum erforderlich. § 50 Abs. 2 SEAG entspricht dabei 

inhaltlich der Regelung des § 122 Abs. 2 AktG. Danach können 

Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen den zwanzigsten 

Teil (5 %) des Grundkapitals (dies entspricht 18.821.120 Euro bzw. 

7.352.000 Stückaktien) oder allein oder zusammen den anteiligen 

Betrag von 500.000 Euro erreichen (dies entspricht – aufgerundet 

auf die nächsthöhere volle Aktienzahl – 195.313 Aktien), verlangen, 

dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt ge-

macht werden. Gemäß Art. 56 Satz 2 SE-VO i.V.m. § 122 Abs. 2 

i.V.m. Abs. 1 Satz 1 AktG muss jedem neuen Gegenstand eine 

Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungs-

München, im Mai 2011

am Montag, dem 27. Juni 2011, und – falls diese am 
nächsten Tag fortgesetzt werden sollte – am Diens-
tag, dem 28. Juni 2011, jeweils um 10.00 Uhr, im 
ICM – Internationales Congress Center München, in 
81829 München, Am Messesee 6, Messegelände

1 �Die Vorschriften des Aktiengesetzes finden auf die Gesellschaft gemäß Art. 9 Abs. 1 
lit. c) (ii), Art 10 der Verordnung (EG) über das Statut der Europäischen Gesellschaft 
(SE-VO) Anwendung, soweit sich aus spezielleren Vorschriften der SE-VO, auf die 
gesondert verwiesen wird, nichts anderes ergibt.
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verlangen müssen der Gesellschaft schriftlich mindestens 30 Tage 

vor der Hauptversammlung – der Tag des Zugangs und der Tag 

der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen –, also bis 

spätestens zum Ablauf des 27. Mai 2011 (24:00 Uhr), zugehen  

(Art. 56 Satz 2 SE-VO i.V.m. § 122 Abs. 2 Satz 3 AktG). Später 

zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. 

Eine dreimonatige Mindestbesitzdauer i.S.d. § 122 Abs. 2 i.V.m. 

Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG ist bei der SE keine 

Antragsvoraussetzung. Die Aktionäre werden gebeten, entspre-

chende Ergänzungsverlangen an die folgende Adresse zu richten: 

MAN SE

Vorstand

Hauptversammlung/L

Ungererstraße 69

80805 München

Fax: + 49. 89. 36098-68281

E-Mail: hv2011-antrag@man.eu

Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen der Tagesordnung 

werden – soweit sie nicht mit der Einberufung bekannt gemacht 

wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im elektro-

nischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien 

zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen 

werden kann, dass sie die Information in der gesamten Euro- 

päischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Inter-

netadresse www.man.eu/hauptversammlung bekannt gemacht 

und den Aktionären mitgeteilt. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen der 

SE-VO, des SEAG und des Aktiengesetzes lauten wie folgt:

Art. 56 Bekanntmachung und Ergänzung der Tagesordnung

Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch 

einen oder mehrere Punkte kann von einem oder mehreren Aktio-

nären beantragt werden, sofern sein/ihr Anteil am gezeichneten 

Kapital mindestens 10 % beträgt. Die Verfahren und die Fristen für 

diesen Antrag werden nach dem einzelstaatlichen Recht des Sitz-

staates der SE oder, sofern solche Vorschriften nicht vorhanden 

sind, nach der Satzung der SE festgelegt. Die Satzung oder das 

Recht des Sitzstaats können unter denselben Voraussetzungen, wie 

sie für Aktiengesellschaften gelten, einen niedrigeren Prozentsatz 

vorsehen.

§ 50 Einberufung und Ergänzung der Tagesordnung auf Ver- 

langen einer Minderheit (Auszug)

(2) Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung 

durch einen oder mehrere Punkte kann von einem oder mehreren  

Aktionären beantragt werden, sofern sein oder ihr Anteil 5 % 

des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro  

erreicht.

§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug)

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren 

Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals errei-

chen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 

Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten.  

Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversamm-

lung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines 

geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen 

den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 

von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die  

Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 

Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-

liegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft 

mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 

30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist 

nicht mitzurechnen.

§ 124 Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge 

zur Beschlussfassung (Auszug)

(1) Hat die Minderheit nach § 122 Abs. 2 verlangt, dass Gegen-

stände auf die Tagesordnung gesetzt werden, so sind diese ent- 

weder bereits mit der Einberufung oder andernfalls unverzüglich  

nach Zugang des Verlangens bekannt zu machen; § 121 Abs. 4  
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gilt sinngemäß; zudem gilt bei börsennotierten Gesellschaften § 121 

Abs. 4a entsprechend. Bekanntmachung und Zuleitung haben in 

gleicher Weise wie bei der Einberufung zu erfolgen.

2. �Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1,  
§ 127 AktG 

Die Aktionäre können zudem Gegenanträge gegen Vorschläge von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tages-

ordnung an die Gesellschaft stellen sowie Wahlvorschläge zur Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern (Tagesordnungspunkt 6) und des  

Abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 8) machen. Gegenanträge 

müssen mit einer Begründung versehen sein; bei Wahlvorschlägen 

bedarf es einer Begründung nicht. Gegenanträge und Wahlvor-

schläge von Aktionären zur Hauptversammlung sind jeweils aus-

schließlich an die oben angegebene Adresse zu richten, an die  

auch Ergänzungsanträge zur Tagesordnung zu richten sind. Ander-

weitig adressierte Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge werden 

nicht berücksichtigt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesell-

schaft unter der vorstehend angegebenen Adresse (Ziff. II. 1., Ergän-

zungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit) min-

destens 14 Tage vor der Hauptversammlung – der Tag des Zugangs 

und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen –,  

also bis spätestens zum Ablauf des 12. Juni 2011 (24:00 Uhr), zu-

gegangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, 

der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 

unverzüglich über die Internetseite www.man.eu/hauptversammlung 

zugänglich gemacht (§ 126 Abs. 1 Satz 3, § 127 Satz 1 AktG). 

Die Gesellschaft kann von einer Zugänglichmachung eines Gegen-

antrags und seiner Begründung sowie eines Wahlvorschlags abse-

hen, wenn einer der Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG 

vorliegt. Die Ausschlusstatbestände im Sinne des § 126 Abs. 2 AktG 

betreffen gesetzes- und satzungswidrige sowie rechtsmissbräuch-

liche Gegenanträge und gelten sinngemäß auch für Wahlvorschläge 

(§ 127 Satz 1, § 126 Abs. 2 AktG). Wahlvorschläge werden gemäß 

§ 124 Abs. 3 Satz 4 AktG zudem nur zugänglich gemacht, wenn 

sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vor-

geschlagenen Person und bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern die zusätzlichen Angaben zu deren Mitgliedschaft 

in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten (§ 127 

Satz 3, § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG). Gegenanträge sind im Übrigen 

nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung münd-

lich gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, auch ohne 

vorherige, fristgerechte Übermittlung von Gegenanträgen, während 

der Hauptversammlung Gegenanträge zu verschiedenen Tagesord-

nungspunkten zu stellen, bleibt unberührt.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des 

Aktiengesetzes lauten wie folgt:

§ 126 Anträge von Aktionären

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, 

der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 

sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den 

dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktio-

när mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen 

Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichts-

rat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung 

an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat.  

Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten 

Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der 

Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zu-

gänglich gemacht zu werden,

1.	� soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar 

machen würde,

2.	� wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen 

Beschluss der Hauptversammlung führen würde,

3.	� wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich 

falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen 

enthält,

4.	� wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des 

Aktionärs bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft 

nach § 125 zugänglich gemacht worden ist,

5.	� wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher  

Begründung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens 
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zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach § 125 zugäng-

lich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger 

als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn ge-

stimmt hat,

6.	� wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptver-

sammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, 

oder

7.	� wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptver-

sammlungen einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht ge-

stellt hat oder nicht hat stellen lassen.

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn 

sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Be-

schlussfassung Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegen-

anträge und ihre Begründungen zusammenfassen.

§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsrats- 

mitgliedern oder von Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der 

Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Der Vorstand 

braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, 

wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 3 und  

§ 125 Abs. 1 Satz 5 enthält.

3.	 Auskunftsrechte gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der 

Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten 

der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie 

über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss ein-

bezogenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 

Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich 

mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 

Gemäß § 16 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft kann der Versamm-

lungsleiter das Frage- und Rederecht von Aktionären angemessen 

beschränken. Zudem ist der Vorstand berechtigt, in bestimmten, in 

§ 131 Abs. 3 AktG geregelten und nachstehend aufgeführten Fällen, 

z.B. in denen die Auskunft zu einem Nachteil der Gesellschaft füh-

ren würde, das Auskunftsersuchen missbräuchlich wäre oder sich 

der Vorstand bei Erteilung der Auskunft strafbar machen würde, die 

Auskunft zu verweigern. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des 

Aktiengesetzes lauten wie folgt:

§ 131 Auskunftsrecht des Aktionärs

(1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 

Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, 

soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Ta-

gesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch 

auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft 

zu einem verbundenen Unternehmen. Macht eine Gesellschaft von 

den Erleichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 3, § 276 oder § 288 des 

Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, 

dass ihm in der Hauptversammlung über den Jahresabschluss der 

Jahresabschluss in der Form vorgelegt wird, die er ohne Anwendung 

dieser Vorschriften hätte. Die Auskunftspflicht des Vorstands eines 

Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in 

der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Kon-

zernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage 

des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Un-

ternehmen.

(2) Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und 

getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Die Satzung oder die Ge-

schäftsordnung gemäß § 129 kann den Versammlungsleiter ermäch-

tigen, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen 

zu beschränken, und Näheres dazu bestimmen.

(3) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, 

1.	� soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmän-

nischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem 

verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil 

zuzufügen;
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2.	� soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzel-

ner Steuern bezieht;

3.	� über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegen-

stände in der Jahresbilanz angesetzt worden sind, und einem  

höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, dass die Haupt-

versammlung den Jahresabschluss feststellt;

4.	� über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die 

Angabe dieser Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264 

Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, 

wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt;

5.	� soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft straf-

bar machen würde;

6.	� soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut 

Angaben über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden sowie vorgenommene Verrechnungen im Jahres-

abschluss, Lagebericht, Konzernabschluss oder Konzernlage- 

bericht nicht gemacht zu werden brauchen;

7.	� soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über 

mindestens sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversamm-

lung durchgängig zugänglich ist.

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden.

(4) Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine 

Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden, so ist 

sie jedem anderen Aktionär auf dessen Verlangen in der Hauptver-

sammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung 

des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Der Vor-

stand darf die Auskunft nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 ver-

weigern. Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein Tochterunternehmen 

(§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsun-

ternehmen (§ 310 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) oder ein asso-

ziiertes Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) die 

Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handels-

gesetzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den 

Konzernabschluss des Mutterunternehmens erteilt und die Auskunft 

für diesen Zweck benötigt wird.

(5) Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er ver-

langen, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft 

verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung auf-

genommen werden.

Darüber hinaus ist der Versammlungsleiter zu verschiedenen Lei-

tungs- und Ordnungsmaßnahmen in der Hauptversammlung be-

rechtigt. Hierzu gehört auch die Beschränkung des Rede- und 

Fragerechts. Die zugrunde liegenden Regelungen der Satzung der 

Gesellschaft lauten wie folgt:

§ 16 Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonüber- 

tragung (Auszug)

(4) Der Versammlungsleiter ist befugt, das Frage- und das Rederecht 

von Aktionären zeitlich angemessen zu beschränken.

III. ��Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeit-
punkt der Einberufung der Hauptversammlung,  
§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das 
Grundkapital der Gesellschaft 376.422.400 Euro und ist eingeteilt in 
147.040.000 Stückaktien. Von den 147.040.000 Stückaktien sind 
140.974.350 Stück Stammaktien und 6.065.650 Stück Vorzugs-
aktien. Jede Stammaktie gewährt eine Stimme. Mit den Vorzugs-
aktien ist satzungsgemäß kein Stimmrecht, aber ein Teilnahmerecht 
verbunden. Die Gesellschaft hat keine eigenen Aktien. Im Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung sind daher insgesamt 
140.974.350 Stammaktien stimmberechtigt.
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